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S• 
Ge[ICU vom 27. September 1963 zum Sdmu Aufeacba.lt ia · Gutstlttu uad in lleherl>u-
der Jugend (Wiener Jugendldi.utzgcretz). guapbctrleben 

Der Wiener Landtag hat besdiloaen: 

s l 
Allgemelms 

(1) Auf&abe dieses Gesetzes ist der Sdiuu der 
Jugend vor Gefahren, die geeignet •ind, die k<Sr· 
perliche, geistige, seelische oder sitdidte Ent· 
wicklung von Kindern und Jug<:ndlichen zu be
eintriichtigen. 

(~) jedermmn ist a verbnten, ein Verhalten 
zu setzen, von dem er schon nad. seinen natllr· 
lidten, filr jedermann leicht erkennbaren Folgen 
eim:uaehen vermag, daß a geeignet ist, die Ge
fahr einer Verwahrlosung oder sonstigen Ent· 
widdWlplchldigung von Kindern oder Jugend
lidtm herbeizufilbren. 

§2 

~mmi•ngen 
(1) l.lnd im S'mne dieses Gesetzes iR, wer 

nodi nidtt das 14. Lebensjahr, Iugendllcber, wer 
du 14., aber nodi nidtt du 18. Lebensjahr voll· 
endet hat. 

00 Au&,ichuperson im Sinne clleses Gesetzes 
ist, wer du 18. Lebensjahr vollendet hat und zur 
Beaufsidttigung eines Kind„ oder eines Jugend• 
liehen beredttigt und verpBidltet ist. 

(s) Verheiratete Jugendlidill und jugendliche 
Angehörige de. Bnndesh_. sind Personen 
gleichzuhalten, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. 

(•) Die Batitrunungen eil.... GtHtua linden 
auf Angelegenheiten bille Anwendung, die in 
die Zuständigkeit da Bunda &llen. 

§3 
Aufmthalt m allgemela mginglkhen Orten 

An allgemein zugiinglichen Orten dilrfen sich 
Kinder in der Zelt :twitdten 21 Uhr und 6 Uhr, 
Jugendlidle in der Zeit zwüdien 23 Uhr und 
und S Uhr ohne Begleitung einer Aufsidiaper
son nidit u.ngeredttfertigt aufhalten. 

" 

{t) Der Aufenthalt in Naditloblen · und 
Bnnntweimd>enken ist Kindern und Jugend· 
lidien untersagt. Ebenso ist die Oberlalsung von 
s~undenzimmem an Kinder und Jugendlidte 
und deren Duldung in soldim. Zimmern vet• 
boten. 

(t) Der Aufenthalt in sonstigen Gutstitten .ist 
Kindern und Jugendlichen untersagt, desgleidten 
ohne Begleitung einer Aufsidtttperton der Aul
enthalt und das Obernachten in Beherbergunp
betrieben und auf Campingplätzen. · 

{a) Von dem V erbot da Abs. 2 sind ausge
nommen: 

a) der Aufenthalt in Gast~tten bis 22 Uhr 
von Kindern und jugendlidlen bis zum 
vollendeten 16. Lebensjahr in Begleitung 
einer Aufsidttsperson, von Jug~chen 
nadi dem vollendeten 16. Lebemjlhr audt 
ohne Begleitung einer Aufsidiapenon, 

b) der Aufenthalt von Kindern und Jugend· 
lldten in Guutiuen auch oluie Begleitung 
einer Auftidiuperson fi1r den Zeiuaum, 
der zur Einnahme von Mahb:eiten oder 
zur Oberbrüdtung notw\lll<Üger Warte· 
zeiten u.nerläßlicli ist, . 

c) der Aufenthalt in ~tten zum Baud! 
einer öffentlidten Pernaehvorfilhrung in· 
nerhalb der llesdtränkungen des S 5, 

d) der Aufenthak und da Obemaduen von 
Jugendlichen auch ohne Aufsichuperson 
in Beherbergu.ngsbetrieben und auf C-· 
pingplätzen außerhalb ihres Wohnsitzes 
oder ihres gewöluilldten Aufenthaltsortes 
~.läßlicl.> von Reisen und Ausflßgen oder 
im Zuwnmenhang mit ihrer beruflidien 
Tatigkeit. 

(<) Die Behörde kann die W'irluamkeit der 
Ausnahmen nadt Abs. 3 filr Gaststätten oder 
BP.herbergungsbetriebe durch Verordnung aus
s<i:iließen, wenn anzunehmen ist, daß der Auf· 
enthalt oder du Obemadtten nad:t Art, Lage 
odet ständigem Baudierlueia des Betriebes Kin
der und Jugendliche geflhrden könnte. Eine 
solche Verordnung ist im Amttblatt der Stadt 
W'ien zu verölfentlidien; ue tritt mit dem Tage 
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